
178 Schweizerische Juristen-Zeitung4')7f Jah]

Oswald, Denis: L'opposition au divorce. Application et
reforme de Tarticle 142, alinea 2 du Code civil suisse. 93 S.
(Neuchatel 1977. Ides et Calendes.) Brosch. Fr. 36.—.

Der Verfasser befaßt sich mit der Frage, ob die heutige
Regelung beibehalten werden soll, wonach ein Ehegatte sich der
Scheidung einer tatsächlich gescheiterten Ehe mit Erfolg wider
setzen kann, wenn den klagenden Ehegatten am Scheitern der
Ehe ein überwiegendes Verschulden trifft. Er geht mit großer
Sorgfalt allen Argumenten für und gegen Beibehaltung der gel
tenden Regelung nach und kommt zum Schluß, daß de lege
ferenda nur das Zerrüttungsprinzip für die Scheidung maß
gebend sein sollte und die Einschränkung des Scheidungsrechtes
durch Art. 142 Abs. 2 aufzuheben sei. Dabei zeigen sich dann
sofort Schwierigkeiten in bezug auf die Regelung der Folgen
der Scheidung. Hier wird das Verschulden dann doch berück
sichtigt werden müssen. Eine befriedigende Losung ist in vielen
Scheidungsfällen auch darum nicht möglich, weil das gemein
same Einkommen der Ehegatten bei getrennter Haushaltführung
einfach nicht zur Deckung des höheren Bedarfes der Ehegatten
genügt. Die Schrift schildert im übrigen die geltende Praxis zu
Art. 142 Abs. 2 ZGB sehr anschaulich. Mit Recht weist er darauf

hin, daß es in der Regel nicht ideelle, sondern vor aUem wirt
schaftliche Motive sind, die dazu führen, daß eine Partei sich
trotz zerrütteter Ehe der Scheidung widersetzt.

Dr, D. von Rechenberg, Zürich

allem höchstrichterliche) Judikatur, die nicht nur der Inf
mation, sondern auch der VeranschauMchung dienen.

—Sodann werden immer wieder andere Rechtsbereiche mit •
bezogen, besonders das in engem Zusammenhang

^ schuldrechtilichen Bestimmungen stehende Vollstreckun '̂̂
recht.

—Ausführlich eingetreten wird auch auf Fragen, zu den
sich im Gesetz kaum Anhaltspunkte finden, die aber in. rf

Gauch, Peter / Schluep, Walter R. / Jäggi, Peter: Schwei
zerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil (ohne außer-
vertra^ches Haftpflichtrecht). Skriptum in zweiBänden. Band I:
XIV, 208 S. Band H: XI,305 S. (Zürich 1977.Schultheß.) Brosch.
Format A4, Zusammen Fr. 44.—.

Bei der anzuzeigenden Publikation handelt es sich um ein
wohl erstmaliges Unterfangen: Zwei Dozenten, die an verschie
denen Universitäten lehren (Peter Gauch in Fribourg, Walter
Schlug in Zürich), haben sich zusammengetan, um ein ge
meinsames Lehnnittel zu erarbeiten. Sie stützten sich dabei auf
ein vervielfältigtes Vorlesungsmanuskript von Peter Jäggi.

Um es vorwegzunehmen: Man kann die Autoren zu diesem
Versuch nur beglückwünschen. Entstanden ist ein hervorragen
des Werk, das trotz der doppelten Autorschaft ausgewogen und
aus einem Guß erscheint

Klassisch ist die Gliederung im großen: Nach Hinweisen
auf Literatur und RechtsqueUen werden zunächst die wichtigsten
Grundbegriffedes Obligationenrechts erörtert Weitere Teile des
ersten Bandes behandeln den Vertragsabschluß, die Stellvertre
tung imd die ungerechtfertigte Bereicherung.Im Band H werden
die Erfüllung der Obligationen und ihr Erlöschen, die Abtre
tung und die Schuldübemahme und endlich einige «Sonderver
hältnisse» (Mehrzahl von Gläubigem und Schuldnern, Siche
rung von Forderungen, Vertrag zugunsten Dritter und Garantie
vertrag, Bedingungen) besprochen.

Ausgesprochen originell ist die Präsentation im einzelnen:
Der Text ist stark gefiedert und in knappe, klare Sätze gefaßt.
Der zugriffige Stil und die einprägsamen Fomulierungen machen
die Lektüre und mehr noch das gründliche Durcharbeiten leicht.
Die Gliederung folgt streng didaktischen Gesichtspunkten: An
den Anfang gestellt wird jeweils der Grundsate. Dieser wird in
der Folge erläutert, an Beispielen veranschaulicht und durch
Hinweise auf Ausnahmen und Besonderheiten relativiert Nach
träge und die vertiefte Behandlung einzelner Probleme runden
die Darstellungen ab.

Die Publikation geht weit über die Erläuterung des Inhalts
des Allgemeinen Teils des OR hinaus:

— Reichhaltig sind zunächst die Verweisungen auf die (vor

Praxis bedeutsam sind. So werden etwa bei der Behandlung
des Vertragsabschlusses auch die Submission und die besou
deren Verhältnisse bei der Verwendung Allgemeiner Ver
tragsbedingungen erörtert. Und bei der Behandlung der Ver
tragserfüHung kommen die Probleme zur Sprache, die sich
bei der Giroüberweisung stellen.
Vor allem aber werden immer wieder Streitfragen erörtert
verschiedene Lehrmeinungen einander €®geJiübergestellt und
wird damit plastisch gezeigt, daß auch in diesem klassischen
Reohtsgebiet selbst grundsätzliche Fragen keineswegs aus-
diskutiert, sondem daß sie wie eh und je (Gegenstand leben
diger Auseinandersetzung geblieben sind.

Durch die Verbindung von streng systematischem, klar ge
gliedertem Aufbau undständiger Problematisierung und Infrage-
Stellung des Stoffes ist es den Autoren gelungen, einerseits
gründlich zu informieren und das nötige Wissen übersichtlich
zu vermitteln, anderseits aber den Leser zum ständigen Mitden
ken und zur kritischen Auseinandersetzung zu zwingen.

Schwer zu sagen, was in einer Neuauflage noch verbessert
werden könnte. Im ersten Band wären vielleicht im Interesse der
Anschaulichkeit einige weitere Beispiele einzufügen (so etwabei
der Behandlimg desVertrauensprinzips oder beimHinweis aufdie
Realobligatiohen). Im übrigen aber ist nu E. weder am Konzept
noch am Umfang etwas zu ändern. Insbesondere sollte das be
scheiden als «Skriptum» gekennzeichnete Lehrmittel nicht zum
sogenannten «Lehrbuch» ausgebaut werden: Gerade durch die
vorlesungsnahe Darstellung und bewußte Akzentsetzung erhält
die Publikation — so scheint mir — ihren besonderen didakti
schen Wert. Übrigens kommt trotzdem auch der erfahrenePrak
tiker auf seine Rechnung: Die Übersichten zu den wichtigsten
umstrittenen Problemkreisen — durch ein Schlagwortregister
leicht zugän^ich gemacht — sind für denjenigen höchst wert
voll, der Stellung nehmen muß, ohne Zeit zur gründlichen Aus
einandersetzung mit Lehre und Judikatur zu finden.

Eine Ergänzung freilich wäre zweifellos zu begrüßen: die
durch eine Darstellung auch des außervertraglichen Haftpflicht
rechts in ähnlichem Stü.

Prüf, Peter Forstmoser, Zürich

Lorenz, Karl: Allgemeiner Teil des deutschen Bürger
lichen Rechts. Ein Lehrbuch. 4., neu bearbeitete Auflage.
XIX, 589 S. (München 1977.Beck.) Geb. DM 49.50.

Die I. und 2.Auflage dieses Werkes wurden von Hans
Peter in dieser Zeitschrift bereits b^prochen (1968, S.226 und
1974, S.87). Daß nach so kurzer Zeit die 4.Auflage erscheinen
konnte, zeigt die Beliebtheit dieses Lehrbuches. An seinem
grundsätzlichen Gehalt hat sich nichts geändert. Dagegen wur
den die neueste Rechtsprechung und namentlich die Neuerungen
des deutschen Rechtes berücksichtigt. Dazu gehört das Gesetz
vom I.April 1977 über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
sowie die Gesetzgebung über Änderungen des Familienrecht&
Der Abschnitt über den Begriff des subjektiven Rechtes (§ 13 B
wurde neu formuliert. Wie schon in den früheren Besprechun- ^
gen gesagt wiurde, erweist sich das Werk auch für den schweize
rischen Leser als nützlich, da die darin behandelten Rechts ^
fragen sich auch für ihn in ähnlicher Art stellen. ,

Dr. D. von Rechenberg, Zürich' -A


